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Hintergrund
Der Bachelor-Studiengang Pflege und Gesundheit qualifiziert für 
Leitungsfunktionen in Betrieben und Einrichtungen des Gesundheits-
wesens und der Gesundheitsversorgung.
Die Aus-, Fort- und Weiterbildungen in den Pflegeberufen sind nicht im 
dualen Berufsbildungssystem angesiedelt, sondern in Schulen der 
besonderen Art bzw. Weiterbildungseinrichtungen.  
Zu den Pflegeberufen zählen:

Gesundheits- und Krankenpflege
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
Altenpflege

Für diese jeweils eigenständigen Ausbildungen bestehen bundesweit 
Berufsgesetze; Fort- und Weiterbildungen sind auf Landesebene geregelt. 
In diesem Projekt zu analysierende Weiterbildungen: 

Pflegedienstleitung für Einrichtungen der Kranken- und 
Kinderkrankenpflege
Pflegedienstleitung für Einrichtungen der Altenhilfe 
Stations- oder Abteilungsleitung in Einrichtungen der Akutpflege
Wohnbereichsleitung in Einrichtungen der stationären Altenpflege
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PFLEGEBERUFE
Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen
in Gesundheitsberufen auf den 
Bachelor Studiengang „Pflege und Gesundheit“

Dieses Verfahren beruht auf der Feststellung von Äquivalenzen durch 
Analyse grundlegender, die jeweiligen Bildungsgänge charakterisierenden 
Dokumente. Während sich die pauschale Anrechnung auf formell 
erworbene Kompetenzen bezieht, sollen über die individuelle Anrechnung 
auch informell erworbene Kompetenzen berücksichtig werden können. Im 
Rahmen des Projekts lag der Schwerpunkt in der Entwicklung des
pauschalen Verfahrens. 
Die besondere Herausforderung bestand darin, dass die Studiengangs-
bzw. Lehrgangsbeschreibungen durch unterschiedliche Dokumente und 
anhand unterschiedlicher inhaltlicher Merkmale erfolgen. 

Ausblick
Netzwerkgründung

Die Zielsetzung des Netzwerks ist es, Durchlässigkeit und Anrechnung für 
die Qualifizierung in den Pflegeberufen zu befördern und voranzutreiben. 
Thematische Schwerpunkte des Netzwerks sind:

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Karriere- und Bildungsberatung
Hochschulübergreifende Aktivitäten

Das Netzwerk wurde im Rahmen der Abschlussveranstaltung gegründet.

Institutionalisierung des Anrechnungsverfahrens
Institutionalisierung des Anrechnungsverfahrens an der Fachhochschule 
Bielefeld ist während der regulären Projektlaufzeit erfolgversprechend 
vorbereitet worden durch enge Zusammenarbeit mit den drei weiteren 
Anrechnungsprojekten der Fachhochschule Bielefeld und den für die 
Umsetzung verantwortlichen Professorinnen. Die Umsetzung des 
Implementierungskonzepts erstreckt sich über die Projektlaufzeit hinaus.

Anrechnungsverfahren
Gemeinsam mit Vertretern aus der Berufspraxis, den beruflichen 
Bildungseinrichtungen, den Berufsorganisationen und der Berufspolitik 
wurde ein pauschales Anrechnungsverfahren entwickelt, das als ein Anteil 
eines kombinierten Verfahrens aus pauschaler und individueller 
Anrechnung zu sehen ist. 

Ergebnisse
1. Virtuelle Dokumente

Es liegen Handreichungen vor zur Erstellung virtueller Module sowie 
weiterer virtueller Dokumente, die insbesondere der Qualitätssicherung 
dieses Verfahrens dienen.
Von den kooperierenden Weiterbildungseinrichtungen wurden in enger 
Begleitung und Beratung durch das Projektteam 82 virtuelle Module 
erstellt, die im weiteren Projektverlauf die Äquivalenzeinschätzung 
durchliefen.

2. Anzurechnende Module
Zur Äquivalenzfeststellung wurde ein zweistufiges Verfahren angewendet:
Die in den virtuellen Modulen beschriebenen Lernergebnisse wurden im 
direkten Vergleich zu den Lernergebnissen der Studiengangsmodule einer 
Äquivalenzeinschätzung durch die modulverantwortlichen ProfessorInnen
unterzogen. 
Niveauüberprüfung der Module wurde mittels des Modul Level Indicator
(Müskens, 2007) durch interne und externe Experten durchgeführt.

3. Grobkonzept zur Implementierung
Die Implementierung der pauschalen Anrechung ist von der Antragstellung 
bis zur Dokumentation der Anrechnung in Handreichungen beschrieben 
und bedarf der Verabschiedung durch entsprechende Hochschulgremien. 
Wichtiger Aspekt bei der Umsetzung von Anrechnung ist eine intensive 
Studienberatung für die individuelle Studiengangsplanung, die am
Fachbereich implementiert werden muss.
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Absolventen der jeweiligen Weiterbildungslehrgänge aus den 
kooperierenden Einrichtungen können zwischen 3 und 11 Module 
vollständig oder teilweise angerechnet bekommen.
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